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Gut zu wissen

Digitale Nachlassplanung
Die Mehrheit der Internetnutzenden 
kümmert sich nicht um die Regelung ih-
res digitalen Nachlasses. Mit einer früh-
zeitigen Planung können die Angehöri-
gen mit den notwendigen Informationen 
bemächtigt und entlastet werden. 
In der Nachlassberatung wird selten über 
digitale Profile, Konten und Abonnemente 
diskutiert. Entsprechend wenig setzen wir 
uns mit den Fragen auseinander, was mit 
den Daten auf unseren digitalen Geräten 
und webbasierten Dienstleistern nach un-
serem Tod geschieht. Angesichts der zu-
nehmenden Digitalisierung wird die Be-
deutung des sogenannten «digitalen 
Nachlasses» jedoch immer relevanter. 

Digitaler Bestand als Teil  
des Nachlasses
Unsere digitalen Hinterlassenschaften, na-
mentlich digitale Vermögenswerte, elekt-
ronische Daten und Rechtsverhältnisse 
(z.B. Abonnemente), werden im Todesfall 
nach den Regeln des Erbrechts übertra-
gen. Sie gehen also mit dem Tod automa-
tisch auf die Erben über. Grundsätzlich 
können sich die Erben damit Zugriff auf all 
unsere digitalen Daten verschaffen, mithin 
also auch sensible persönliche Daten wie 
Fotos, E-Mail und Kurzmitteilungen (z.B. 
WhatsApp). 

Testamentarische Anordnungen treffen
Im Hinblick auf den Todesfall ist es ratsam, 
dass man einerseits eine Aufstellung über 
den digitalen Bestand hinterlässt und an-
derseits testamentarische Anweisungen 
für den Umgang mit seinem digitalen 
Nachlass gibt. So kann man zum Beispiel 
bestimmen, dass gewisse Daten und Profi-
le gelöscht, gekündet oder weitergeführt 
werden sollen. Möchte ein Erblasser ver-
hindern, dass seine Erben Zugriff auf ge-
wisse Daten erhalten, sollte er entspre-
chende testamentarische Anordnungen 
treffen und am besten die für den Vollzug 
dieser Aufgabe gewünschte Vertrauens-
person bestimmen. 

Zugriffsdaten dokumentieren
In der Praxis ist der Aufwand der Erben 
hoch, effektiv Zugang zu digitalen Daten 
des Erblassers zu erhalten, insbesondere 
wenn Provider mit Sitz im Ausland beteiligt 
sind. Sollen Hinterbliebene Wünsche eines 
Erblassers umsetzen, ist es deshalb nötig, 

die entsprechenden Zugriffsdaten zu do-
kumentieren und sicherzustellen, dass die 
Informationen im Todesfall einer Vertrau-
ensperson zur Verfügung stehen. Der Erb-
lasser kann beispielsweise eine physische 
Liste führen oder einen Passwort-Mana-
ger nutzen. In vielen Fällen sind Passwör-
ter über die E-Mailadresse oder die Mobil-
telefonnummer zurücksetzbar, weshalb 
insbesondere die Zugangsdaten von E-
Mail-Konten von grosser Bedeutung sind. 
Des Weiteren sollten auch die Zugangsda-
ten für den Zugriff zu unseren digitalen Ge-
räten wie Computer und Smartphone do-
kumentiert werden. 
Als Hilfestellung für die digitale Sicherung 
der Zugriffsdaten findet man im Internet 
diverse Dienstleister für digitale Verer-
bungsdienste. Es empfiehlt sich, bei deren 
Auswahl und Anwendung Vorsicht walten 
zu lassen, da nicht alle Anbieter vertrau-
enswürdig sind. 

Besonderer Planungsbedarf  
bei Kryptowährungen
Absolut zentral sind die Zugriffsdaten für 
Kyptowährungen. Ist der sogenannte «Pri-
vate Key» einer Wallet nicht auffindbar, 
sind damit verbundene kryptobasierte 
Guthaben unwiederbringlich verloren. An-
gesichts dieser Gefahr der vollständigen 
Irreversibilität von Handlungen besteht im 
Bereich der Kryptowährungen ganz beson-
derer Planungs- und Erfassungsbedarf. 

Regelungsinstrumente der Anbieter 
 nutzen
Je nach Plattform gehen Anbieter im To-
desfall unterschiedlich vor. Häufig beste-
hen Social-Media-Profile einfach weiter. 
Teilweise werden Profile oder E-Mail-Kon-
ten nach langer Inaktivität gelöscht. Die 
iCloud von Apple sieht beispielsweise vor, 
dass alle Rechte im Fall des Todes enden. 
Andere Internetdienste ermöglichen eine 
selbstbestimmte Nachlassplanung durch 
den Nutzer, indem Anweisungen direkt 
beim Anbieter platziert werden können. So 
bietet Google (Gmail, YouTube) einen Kon-
toinaktivitäts-Manager, mit dem der Kon-
toinhaber regeln kann, wie mit dem Konto 
nach einer gewissen Zeit der Inaktivität 
weiter verfahren werden soll. Facebook 
und Instagram sehen in den Nutzungsbe-
dingungen die Möglichkeit vor, einen Nach-
lasskontakt zu bestimmen, der das Konto 

nach dem Tod verwalten soll. Das Konto 
wird auf Meldung des Todes und entspre-
chendem Nachweis grundsätzlich in den 
«Gedenkzustand» versetzt oder, sofern 
entsprechend festgelegt, gelöscht. Bei 
Twitter können gemäss den Nutzungsbe-
dingungen bevollmächtigte Personen das 
Konto deaktivieren lassen.

Fachmännische Beratung 
Die Nutzung solcher digitalen Nachlass-
instrumente der Provider können den Er-
ben effektiv weiterhelfen, auch wenn sie 
aus rechtlicher Sicht die erbrechtlichen 
Formvorschriften nicht erfüllen. Anord-
nungen auf das Ableben hin gehören des-
halb nach wie vor in ein physisches Testa-
ment, zu dessen konkreten Ausgestaltung 
sich eine fachkundige Beratung empfiehlt.
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